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Landkreis Wittmund  
Der Landrat 
Amt für zentrale Dienste und 
Finanzen - Abt.10.4 
10.4/80.31.11 
 

Vorlagen-Nr. 
0183/2018 

 

BESCHLUSSVORLAGE 

öffentlich 

 
    Beratungsfolge                                                                             Sitzungstermin     TOP 

 
 

Planungs- und Umweltausschuss 10.12.2018  
 
 

Kreisausschuss 13.12.2018  

 

 

Betreff: Verwendung der Mittel nach § 7 Abs. 5 NNVG (sog. Regionalisierungsmittel); 
hier: ergänzende Bezuschussung für bereits vom Landkreis bewilligte aber 
noch nicht in 2018 abgerechnete Maßnahmen 

 
Sachverhalt:  

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 24.10.2018 (Vorlagen-Nr. 0115/2018) wurde 

vor dem Hintergrund der noch zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmittel für den 

Haltestellenausbau ein Zuschuss von 25 % der förderfähigen Ausgaben bewilligt. Es handelt 

sich dabei um Baumaßnahmen der Gemeinden Stedesdorf, Moorweg und Dunum sowie des 

Landkreises Wittmund. Mit dem Beschluss wurde die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob 

eine Erhöhung des Zuschusses auch noch für nicht abgerechnete aber bereits vom 

Landkreis bewilligte Maßnahmen möglich ist. 

 

Es handelt sich um die am 02.11.2017 im Kreisausschuss (Vorlagen-Nr. 0089/2017) 

beschlossenen Zuwendungen für den Haltestellenausbau in 2018, die sind:  

 

1. Stadt Esens 

     (beids. Neubau der Haltestellen Am Hafen und Oll Deep in Bensersiel) 

 

2. Gemeinde Dunum  

(beids.  Ausbau der Haltestellen Dirksen, Gabenser Weg und Ost Dunum) 

 

3. Gemeinde Werdum 

     (beids. Ausbau der Haltestellen Wallum und Nordwerdum) 

 

4. Gemeinde Neuharlingersiel  

(beids. Ausbau der Haltestelle Margens, Kreuzung) 

 

5. Gemeinde Moorweg  

(beids. Ausbau der Haltestellen Altgaude, Niewerthstraße und Neugaude, Pinkawa) 
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Nach Rücksprache mit der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) ist es grundsätzlich 

möglich, auch bei bereits begonnenen Maßnahmen die Zuwendung zu erhöhen, da der 

ÖPNV-Aufgabenträger über die Verwendung der Finanzhilfen nach den §§ 7 ff. 

Nahverkehrsgesetz (NNVG) entscheidet. Einen Anspruch auf Nachbewilligung haben die 

Kommunen jedoch nicht, da die Zuwendung eine freiwillige Leistung darstellt. Im Falle einer 

Erhöhung des bereits bewilligten Zuschusses sind aktualisierte Finanzierungspläne 

vorzulegen, die aus Sicht der Verwaltung gleichzeitig als Antrag gewertet werden können.  

 

Unter Berücksichtigung der in 2018 getätigten Abrechnungen sowie der gebundenen Mittel 

für laufende Fördermaßnahmen steht aus den vom Land Niedersachsen gewährten 

Regionalisierungsmitteln noch ein Betrag in Höhe von 343.142,00 € zur Verfügung. Davon 

entfallen ca. 120.000,00 € auf das Jahr 2017. Für die o.a. Maßnahmen beträgt der 

ergänzende 12,5%-ige Anteil 77.860,00 €. 

 

Die dem Landkreis Wittmund zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmittel reichen aus, 

um diese Nachbewilligung zu finanzieren.   

 
 

 
Finanzierung: 
 

1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen 

 keine  keine  keine 

77.860 €  €  €  

Haushaltsmittel 
Produktkonto: 5.4.2.01.001/1064.7812000 
 
 
 
  Noch zur Verfügung:   343.142 € 

stehen nicht zur Verfügung 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Vor dem Hintergrund der noch aus Vorjahren zur Verfügung stehenden 

Regionalisierungsmittel werden auf Antrag folgende Zuwendungen gewährt:  

 

1. Die Stadt Esens erhält für den Haltestellenausbau gem. der lfd. Nr. 1 einen 

ergänzenden Zuschuss in Höhe von 12,5 Prozent der förderfähigen Ausgaben, 

maximal 12.930,00 €. 

 

2. Die Gemeinde Dunum erhält für den Haltestellenausbau gem. der lfd. Nr. 2 einen 

ergänzenden Zuschuss in Höhe von 12,5 Prozent der förderfähigen Ausgaben, 

maximal 23.240,00 €. 

 

3.  Die Gemeinde Werdum erhält für den Haltestellenausbau gem. der lfd. Nr. 3 einen 

ergänzenden Zuschuss in Höhe von 12,5 Prozent der förderfähigen Ausgaben, 

maximal 16.980,00 €. 
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4.  Die Gemeinde Neuharlingersiel erhält für den Haltestellenausbau gem. der lfd. Nr. 4 

einen ergänzenden Zuschuss in Höhe von 12,5 Prozent der förderfähigen Ausgaben, 

maximal 7.800,00 €. 

 

5.  Die Gemeinde Moorweg erhält für den Haltestellenausbau gem. der lfd. Nr. 5 einen 

ergänzenden Zuschuss in Höhe von 12,5 Prozent der förderfähigen Ausgaben, 

maximal 16.910,00 €. 

 
 

 

 

 

Wittmund, den 28.11.2018  Abstimmungsergebnis: 

  Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

  Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

  Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.: 

gez. Stigler (Amtsleiter)  Kreistag Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 
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